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§ 13 NoVAG 1991 Mitwirkung
anderer Behorden

NoVAG 1991 - Normverbrauchsabgabegesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

1. (1)Bei der Zulassung zum Verkehr im Inland hat die Zulassungsstelle zu Uberprufen, ob gegen die Zulassung
steuerliche Bedenken bestehen. Liegen derartige steuerliche Bedenken vor, so hat der Zulassungswerber
nachzuweisen, dass die Normverbrauchsabgabe entrichtet worden ist und keine Vergliitung gemaR § 12 oder
§ 12a stattgefunden hat.

2. (2)Kann der Zulassungswerber die steuerlichen Bedenken nicht ausrdaumen, so hat er den Betrag in Hohe der
voraussichtlichen Normverbrauchsabgabe zu entrichten. Wird das Fahrzeug nicht im Inland zum Verkehr
zugelassen, so ist die entrichtete Normverbrauchsabgabe zu erstatten.

1. (3)Das Finanzamt Osterreich ist berechtigt zu Gberpriifen, ob fiir im Inland nicht zugelassene Kraftfahrzeuge die
Steuerpflicht gem&R § 1 Z 3 entstanden ist. Soweit Organe des Zollamts Osterreich oder des Amts fir
Betrugsbekdmpfung MaRnahmen im Sinne dieses Absatzes setzen, ist ihr Handeln dem Finanzamt Osterreich
zuzurechnen.

In Kraft seit 01.09.2022 bis 30.06.2026

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/novag/paragraf/12
https://www.jusline.at/gesetz/novag/paragraf/12a
https://www.jusline.at/gesetz/novag/paragraf/1
file:///

	§ 13 NoVAG 1991 Mitwirkung anderer Behörden
	NoVAG 1991 - Normverbrauchsabgabegesetz


